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Kooperationsvertrag
abgeschlossen zwischen
der




Praxismittelschule der Pädagogischen Hochschule Steiermark
 Hasnerplatz 12
8010 Graz
vertreten durch
Rektorin Prof. Mag. Dr. Elgrid Messner 

und der

Karl-Franzens-Universität Graz
Universitätsplatz 3
8010 Graz
vertreten durch den
VRizerektor für Studium und Lehre
Ao.Univ.Prof. Mag. Dr. Martin Polaschek




Englischunterricht im Projekt Flexible Eingangsstufe (FLEXI) an der Praxismittelschule der PH Steiermark: 
Entwicklung des Konzepts und der Unterrichtsmaterialien
 und 
Untersuchung der Auswirkungen auf Lernmotivation, Lernerfolg und Selbstwirksamkeit

Kurztitel: 
FEWE: Flexi - Entwicklung und Wirksamkeit des Englischunterrichts

Univ.-Prof. Elizabeth J. Erling, PhD
Dr. Elisabeth Pölzleitner & Mag. Laura Bergmann




§ 1
Zweck der Kooperation

Im Zuge des im Schuljahr 2018/19 vollausgebauten FLEXI Projektes an der Praxis NMS der Pädagogischen Hochschule Steiermark und dem damit verbundenen initiierten Projekts der Universität Graz, „Englischunterricht im Projekt Flexible Eingangsstufe (FLEXI) an der Praxismittelschule der PH Steiermark: Entwicklung des Konzepts und der Unterrichtsmaterialien“ und „Untersuchung der Auswirkungen auf Lernmotivation, Lernerfolg und Selbstwirksamkeit“ liegt es im Interesse der Karl-Franzens-Universität Graz, diese Zusammenarbeit im Rahmen dieses Einzelprojektes mit der Partnerschule Praxismittelschule der Pädagogischen Hochschule Steiermark weiter zu spezifizieren. Damit soll ein weiterer Schritt zur Verknüpfung von schulpädagogischer und fachdidaktischer Forschungsarbeit der Karl-Franzens-Universität Graz, der Pädagogischen Hochschule Steiermark und der eingegliederten Mittelschule verwirklicht werden. 

§ 2
Fachbereich sowie Art und Inhalt der Kooperation

Aufgrund der einschlägigen Expertise der beiden vertragsschließenden Bildungsinstitutionen kommen diese überein im Fach/Fachbereich der Fremdsprachendidaktik das Projekt FEWE (Flexi - Entwicklung und Wirksamkeit des Englischunterrichts) gemeinsam durchzuführen. Das Projekt untersucht die Auswirkungen des an der Praxismittelschule entwickelten Modulsystems in Kombination mit den dafür entwickelten Unterrichtsmaterialien auf die Effizienz des Fremdsprachenlernens, sowie die Entwicklung von Selbstorganisation und Selbstwirksamkeit der Lernenden.

§ 3
Aufgaben und Leistungen der Kooperationspartner

Im Rahmen dieser Kooperation kommen die Vertragspartner überein, das Projekt „FEWE“ gemeinsam zu planen und zu begleiten. Die Projektleitung und Koordination der Zusammenarbeit zwischen den beiden Bildungsinstitutionen und den am Projekt weiter beteiligten Personen wird von Univ.-Prof. Elizabeth J. Erling, PhD, Dr. Elisabeth Pölzleitner und Mag. Laura Bergmann an den beiden Bildungseinrichtungen der Universität Graz und der Pädagogischen Hochschule Steiermark übernommen. 

Die zur Verwirklichung des Projektes zu setzenden Schritte bzw. Tätigkeiten werden in einem ausgewogenen Verhältnis auf die beteiligten Personen durch die Projektkoordination aufgeteilt. Die Hauptaufgaben der schulischen Projektpartner ist die Planung und Entwicklung des Unterrichtskonzepts und der Unterrichtsmaterialien. Die universitären Partner übernehmen die Verantwortung für die wissenschaftliche Begleitforschung. Bei Veröffentlichungen werden alle Projektpartner genannt.  Die Kooperationspartner stellen sich hierfür jeweils für die Dauer des Projektes die für die Durchführung des Projektes notwendigen Mittel zur Verfügung und unterstützten sich jeweils gegenseitig bei dessen Durchführung. 

Am Ende des Projektes wird den beiden Kooperationspartnern bis Anfang des nächsten Studienjahres durch die ProjektkoordinatorInnen der Universität ein Projektbericht vorgelegt, der die gewonnenen Erkenntnisse, Ergebnisse aber auch Schwierigkeiten und deren Bewältigung darstellt. 

Die Universität Graz verpflichtet sich als Kooperationspartner zu folgenden Leistungen:
· Darstellung und Verlinkung der Schule als Partnerschule auf der Homepage der Anglistik / Fremdsprachenfachdidaktiker*innen.
· Bestätigung der Partnerschaft/Kooperation durch eine Urkunde für die Partnerschule, ausgestellt durch das Rektorat der Karl Franzens Universität.
· Recht zur Führung des Logos „Partnerschule der Karl Franzens Universität Graz“ auf der Homepage der Schule (sowie in deren Drucksorten).
· mit Zustimmung der Leiterin/des Leiters der Partnerschule erfolgt die Aufnahme dessen Mail-Adresse bzw. einer Mail-Adresse der Schule in einen diesbezüglichen E-Mail-Verteiler der Universität Graz. Über diesen E-mail Verteiler erhalten die Leiterin/der Leiter der Schule regelmäßige Informationen über: 
· fachdidaktische Fortbildungsangebote und Veranstaltungen der Universität Graz,
· Angebote der UNIforLIFE-Fortbildungsprogramme der Karl Franzens-Universität Graz,
· Angebote des Zentrums für Weiterbildung der Karl Franzens-Universität Graz,
· die Montagsakademien der Karl Franzens Universität Graz,
· sonstige Postgraduale Fortbildungsprogramme der Karl Franzens-Universität Graz,
und kann diese an seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weitergeben.
§ 4
Urheberrecht

Die dem/der jeweiligen Urheber/in von Projektergebnissen, Publikationen oder sonstigen urheberrechtlich geschützten Werken aller Art zustehenden Rechte, welche im Rahmen des Projektes durch diesen/diese erarbeitet werden, stehen diesem bzw. bei gemeinschaftlicher Urheberschaft den jeweiligen MiturheberInnen gemeinsam zu. Über eine etwaige wirtschaftliche Verwertung von Ergebnissen wird im Anlass- und Bedarfsfall zwischen dem/den Urheber(n) und/oder Kooperationspartnern eine gesonderte Vereinbarung getroffen.

§ 5
Informationspflichten

Sobald einem Kooperationspartner irgendwelche Umstände erkennbar werden, die diese Kooperation in Frage stellen könnten, ist der jeweils andere Kooperationspartner unverzüglich schriftlich zu informieren.

§ 6
Laufzeit der Kooperation und Kündigung

Die Kooperation beginnt (rückwirkend) mit dem Datum der Unterzeichnung dieser
Vereinbarung und wird befristet bis zum Ende des Studienjahres 2020 (geplantes Projektende) eingegangen.

Danach endet dieser Kooperationsvertrag automatisch, ohne dass es einer gesonderten
Aufkündigung bedarf. Dies gilt nicht im Falle, dass sich das geplante Projektende verzögert. In diesem Fall bleibt diese Kooperationsvereinbarung unverändert aufrecht, bis durch die Projektkoordination das Ende des Projektes den Vertragspartnern bekannt gegeben wird.  

Dieser Kooperationsvertrag kann von den Kooperationspartnern vor Ablauf der Vertragslaufzeit nur aus wichtigem Grund bei einer schwerwiegenden Vertragsverletzung und unter Einhaltung einer 1-monatigen Kündigungsfrist durch eingeschriebenen Brief gekündigt werden. Die behauptete schwerwiegende Vertragsverletzung ist schriftlich zu begründen und dem Kooperationspartner, welchem eine solche Vertragsverletzung vorgeworfen wird, ein Zeitraum von vier Wochen für die Beseitigung der Vertragsverletzung einzuräumen. Erst nachdem Ablauf dieser Frist  ohne Beseitigung der Vertragsverletzung abgelaufen ist, kannwird die Kündigung aus wichtigem Grund wirksam werden. 

§ 7
Abschließende Bestimmungen

Dieser Kooperationsvertrag ist abschließend. Mündliche Nebenabreden, welcher Art auch immer, bestehen zum Zeitpunkt seines Abschlusses nicht. 
Sämtliche Änderungen und Ergänzungen daran bedürfen der Schriftform und Unterschrift der Kooperationspartner, wobei Erklärungen mittels Telefax dem Formerfordernis genügen. Dies gilt auch für ein Abgehen von diesem Formerfordernis.

Diesen Kooperationsvertrag betreffende Erklärungen mittels E-Mail entsprechen diesem Formerfordernis ebenfalls, wenn aufgrund der Absendeadresse unzweifelhaft davon ausgegangen werden kann, dass die elektronische Nachricht von einem Kooperationspartner versandt wurde. Nebenabreden gelten als nicht vereinbart, wenn sie nicht in einer der genannten Formen getroffen wurden.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchsetzbar sein oder werden, werden die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit aller übrigen verbleibenden Bestimmungen davon nicht berührt. Die nichtige, unwirksame oder undurchsetzbare Bestimmung ist, soweit gesetzlich zulässig, als durch diejenige gültige, wirksame und durchsetzbare Bestimmung ersetzt anzusehen, die dem mit der nichtigen, unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung verfolgten wirtschaftlichem Zweck nach Maß, Zeit, Ort oder Geltungsbereich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für etwaige Lücken in diesem Vertrag.

Allen Streitigkeiten, die sich aus diesem Vertrag ergeben oder auf dessen Verletzung,
Auflösung oder Nichtigkeit beziehen, wird vor Anrufung eines ordentlichen Gerichtes zwingend ein Deeskalationsverfahren vorangestellt. Hierfür haben sich die am Projekt beteiligten Personen gemeinsam mit je einem Vertreter/einer Vertreterin des Rektorates der Karl-Franzens-Universität Graz und des Rektorats der Pädagogischen Hochschule Steiermarke inem Vertreter/einer Vertreterin der Schulbehörde innerhalb einer angemessenen Frist zu bemühen, eine einvernehmliche Lösung zu erzielen. 

Dieser Vertrag wird in zwei Originalen ausgefertigt, von denen jeder der Kooperationspartner eine Ausfertigung erhält. Der Landesschulrat für Steiermark als zuständige Schulbehörde erhält eine Kopie und nimmt diesen Vertragsabschluss zustimmend zur Kenntnis. 

Graz, am………….………………..

Für die 
Praxis Neue Mittelschule der Pädagogischen Hochschule Steiermark (Partnerschule)
Rektorin Prof. Mag. Dr. Prof. Elgrid Messner


………………………………………

Graz, am…………………..………..

Für die 
Karl-Franzens-Universität Graz
Vizerektor Aao.Univ.Prof. Mag. Dr. Martin Polaschek


………………………………………







Seite 1 von 4
